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§ 10 Aenderung des Steuergesetzes

1. Ausgangslage

Mit Inkrafttreten des neuen Steuergesetzes (StG) werden die Renten (AHV/IV), wie vom Bundesrecht vor-
geschrieben, zu 100 Prozent besteuert. Nach einer Uebergangsfrist von einem Jahr (d. h. ab 2002) gilt dies
auch für die Renten der beruflichen Vorsorge mit Ausnahme der Altrenten, welche weiterhin nur zu 80 Pro-
zent zu versteuern sind. Im Grundsatz ist die Besteuerung von 100 Prozent der Renten richtig; die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit bei Renteneinkommen ist nicht kleiner als bei Erwerbseinkommen. Vielmehr
sind die Rentner bei gleichem Bruttoeinkommen wirtschaftlich leistungsfähiger als die Erwerbstätigen, weil
keine Abzüge vom Einkommen (wie AHV, IV, berufliche Vorsorge, Berufsauslagen) anfallen; die Rentner
haben einzig Personenversicherungsprämien zu tragen.

Beispiele:

Vergleich des verfügbaren Einkommens Erwerbstätiger/Rentner (alleinstehend) gemäss geltendem Gesetz
(Prämien für Personenversicherungen berücksichtigt)
Einkommen brutto 7 500 10 000 12 500 15 000 17 500 20 000 22 500 25 000 27 500 30 000 35 000 40 000
verfügbar erwerbstätig 5 553 7 765 9 971 12 050 14 129 16 110 18 102 20 093 22 034 23 945 27 606 31 246
verfügbar Rentner 6 420 8 920 11 420 13 842 16 192 18 470 20 720 22 970 25 155 27 315 31 438 34 998
zugunsten Rentner 867 1 155 1 449 1 792 2 063 2 360 2 618 2 877 3 121 3 370 3 832 3 752

Vergleich des verfügbaren Einkommens Erwerbstätiger/Rentner (verheiratet) gemäss geltendem Gesetz
(Prämien für Personenversicherungen berücksichtigt)
Einkommen brutto 15 000 17 500 20 000 22 500 25 000 27 500 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000
verfügbar erwerbstätig 12 188 14 304 16 405 18 507 20 603 22 660 24 640 28 673 32 695 36 496 40 308
verfügbar Rentner 12 415 14 790 17 165 19 540 21 893 24 131 26 368 30 843 35 318 39 793 44 268
zugunsten Rentner 227 486 760 1 033 1 290 1 471 1 728 2 170 2 623 3 297 3 960

Die Anwendung des neuen Steuergesetzes brachte erwerbstätigen Alleinstehenden mit Kindern sowie
Rentnern (volle Besteuerung der AHV-Renten) mit minimalem Einkommen eine schwer verkraftbare Höher-
belastung, während erwerbstätige Alleinstehende, Verheiratete und Familien entlastet wurden; die Höher-
belastung macht eine entsprechende Korrektur notwendig. Auch veranlagungsökonomische Gründe – mit
der Höherbelastung häufen sich die Erlassgesuche – sprechen dafür. Es ist jedoch von der Wiederein-
führung eines generellen Abzuges für Personen im Rentenalter abzusehen. Das Alter stellt keinen ausrei-
chenden Grund für die Gewährung eines zusätzlichen Steuerabzuges dar. Voraussetzung für die steuerliche
Entlastung einer bestimmten Personengruppe wären generell höhere Lebenshaltungskosten. Dies ist bei
den Pensionsberechtigten aber nicht der Fall, vor allem auch, weil die Krankheitskosten seit dem 1. Januar
2001 vollumfänglich abgezogen werden können.

Weitere Korrekturen sind bei der Grundstückgewinnsteuer, bei der Schenkungssteuer und im Vollzug erfor-
derlich.

2. Zur Vorlage im Detail

2.1. Freiraum der kantonalen Gesetzgebung

Die Steuerharmonisierung umfasst den gesamten Bereich der Einkommens- und Vermögenssteuern ausser
den Steuermassbestimmungen (Tarife), zu denen die Gestaltung der Sozialabzüge gehört. Diese berück-
sichtigen nicht unmittelbar die effektiven Aufwendungen der Steuerpflichtigen. Sie fallen als Element der
Tarifgestaltung in die Zuständigkeit der Kantone, welche somit die unteren Einkommen entlasten können.

2.2. Entlastung der unteren Einkommen

Bei der Entlastung der unteren Einkommen muss eine Schematisierung in Kauf genommen werden. Die
mathematisch exakte Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen ist unerreichbar. Immerhin kann mit einem
gestaffelten Abzug (Steuerfreibetrag) und einer Tarifkorrektur den individuellen Verhältnissen Rechnung
getragen werden.
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Steuerfreibetrag

Artikel 33 Absatz 1 Ziffer 2 (Sozialabzüge) ist wie folgt zu ändern:
(Vom Reineinkommen werden für die Steuerberechnung abgezogen:)
2. als weiterer Abzug für AHV/IV-Rentner sowie für Alleinstehende, die allein mit Kindern im Sinne von Zif-

fer 1 zusammenleben, soweit deren steuerbares Vermögen 300 000 Franken nicht übersteigt:
– 4500 Franken bis zu einem Nettoeinkommen von 20 000 Franken,
– 4000 Franken bei einem Nettoeinkommen von 20 001 bis 25 000 Franken,
– 3500 Franken bei einem Nettoeinkommen von 25 001 bis 35 000 Franken;
gemeinsam steuerpflichtige Ehegatten können diesen Abzug nur einmal beanspruchen.

Tarifänderung

Im Weiteren wird eine Aenderung im Einkommens-Steuertarif (Art. 34) vorgeschlagen:
– in Absatz 1 im Grundtarif (Alleinstehende) Entlastungen bis zu einem steuerbaren Einkommen von 25 000

Franken,
– in Absatz 2 (Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, sowie für verwitwete,

gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die allein mit
Kindern im Sinne von Artikel 33 dieses Gesetzes zusammenleben) Entlastungen bis zu einem steuer-
baren Einkommen von 20 000 Franken.

2.3. Grundstückgewinnsteuer

Artikel 115 StG sieht in Absatz 3 bei einer Besitzesdauer von 30 und mehr Jahren eine Ermässigung der
Grundstückgewinnsteuer um 90 Prozent vor. Diese Ermässigung trat an die Stelle der vollständigen Steuer-
befreiung für eine selbstbewohnte Wohnliegenschaft nach 20 Jahren Besitzesdauer. Ursprünglich war vor-
gesehen, den maximalen Besitzesdauerrabatt bei 20 Jahren zu belassen. Die Ausdehnung auf 30 Jahre
ergab sich erst anlässlich der Beratungen zum neuen Steuergesetz. Dabei wurde die Anpassung von Artikel
111 Absatz 5 versäumt, wonach der Steuerpflichtige den Verkehrswert des Grundstücks vor 20 Jahren in
Anrechnung bringen darf, wenn die massgebende Handänderung mehr als 20 Jahre zurückliegt. Diese Frist
ist ebenfalls auf 30 Jahre festzusetzen, denn die Fristen in den Artikeln 111 Absatz 5 und 115 Absatz 3
müssen übereinstimmen, um ungerechtfertigte Steuervorteile zu vermeiden.

2.4. Schenkungssteuer: Verzicht von Kindern auf Erbanteil zugunsten des überlebenden Elternteils

Nach der geltenden Regelung werden Kinder, die beim Tode eines Elternteils ihren Erbanteil dem über-
lebenden Elternteil zu Eigentum überlassen, mit einer Schenkungssteuer belegt, weil die Steuerbefreiung
nur ihm Verhältnis Eltern-Nachkommen, nicht aber Nachkommen-Eltern gilt. Kinder, welche nach dem Tod
eines Elternteils zugunsten des überlebenden Elternteils auf ihren Erbanteil verzichten, weil der gesamte
Nachlass im Eigentum des überlebenden Elternteils bleiben soll, sind von der Schenkungssteuer zu
befreien. Zwar wäre schon heute ein solches Ergebnis möglich, allerdings nur über den unschönen Weg der
Ausschlagung der Erbschaft.

Der Landsgemeinde wird deshalb eine Ergänzung von Artikel 120 mit einem neuen Absatz 2 vorgeschlagen;
der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.

2.5. Vollzugsfragen

Mindestbeträge für den Steuerbezug

Der Regierungsrat soll die Kompetenz erhalten, einen Mindestbetrag festzusetzen, bis zu welchem auf die
Erhebung von Steuern verzichtet wird, weil der Aufwand den zu erhebenden Steuerbetrag übersteigt.

Das Steuergesetz enthält in Artikel 187 Absatz 3 eine solche Regelung, die allerdings nur die Zinsen um-
fasst. Absatz 3 wird in diesem Sinne – Kompetenz zum Verzicht auch auf Steuern – ergänzt.

Gesetzliche Grundlage für die Kosten- und Gebührenerhebungen

Im Zusammenhang mit dem Erlass der landrätlichen Verordnung zum Steuergesetz stellte sich die Frage,
ob die gesetzlichen Grundlagen für die Kosten- und Gebührenerhebungen, namentlich bei schriftlichen
Auskünften, ausreiche.

Die vorgeschlagene allgemeine gesetzliche Grundlage, die mit einem neuen Absatz 2 in Artikel 251 StG die
Erhebung von Verfahrenskosten ausdrücklich verankert, wirkt nun klärend.

2.6. Inkrafttreten

In Anbetracht der Dringlichkeit ist die rückwirkende Inkraftsetzung, insbesondere der Entlastung der unte-
ren Einkommen, auf den 1. Januar 2002 vertretbar, zumal das Budget 2002 davon nur unbedeutend betrof-
fen wird. Technisch (EDV und Formulare) ist die Rückwirkung machbar.
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2.7. Steuerausfälle

Die vorgeschlagene Steuerreduktion bringt etwa 6000 Steuerpflichtigen eine unterschiedlich hohe Entlas-
tung. Der Steuerausfall (einfache Staatssteuer 100%) beträgt zwischen 800 000 und 1 Million Franken,
wovon der Kanton zwischen 500 000 und 600 000 Franken zu tragen haben wird.

3. Beratung der Vorlage im Landrat 

Eine landrätliche Kommission unter dem Vorsitz von Landrat Fritz Schiesser, Haslen, nahm sich der Steuer-
gesetzvorlage an. Eintreten war unbestritten. Die Entlastung der anvisierten Einkommensgruppen wurde
begrüsst. Die Kommission nahm diese Vorlage zum Anlass, im Bereich der Schenkungssteuer eine bessere
Lösung für den Fall vorzusehen, in dem Kinder auf ihren Erbanteil zugunsten des überlebenden Elternteils
verzichten. Auch schlug sie für den Vollzug die beiden erwähnten Verbesserungen vor.

Im Landrat waren die von Regierungsrat und landrätlicher Kommission beantragten Aenderungen
grundsätzlich unbestritten. Ein aus der Kommissionsmitte eingebrachter Antrag auf eine Erhöhung der
Sozialabzüge in Artikel 33 Absatz 1 Ziffer 2 fand trotz regierungsrätlichem Widerstand eine Mehrheit, da die
geschätzten Steuerverluste für Kanton und Gemeinden als verkraftbar erachtet wurden.

Die bereinigte Vorlage wurde zuhanden der Landsgemeinde einstimmig verabschiedet.

4. Antrag

Der Landrat beantragt der Landsgemeinde, folgender Aenderung des Steuergesetzes zuzustimmen:

Aenderung des Steuergesetzes
(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2002)

I.
Das Steuergesetz vom 7. Mai 2000 wird wie folgt geändert:

Art. 33 Abs. 1 Ziff. 2

(1 Vom Reineinkommen werden für die Steuerberechnung abge-
zogen:)
2. als weiterer Abzug für AHV/IV-Rentner sowie für Alleinste-

hende, die allein mit Kindern im Sinne von Ziffer 1 zusam-
menleben, soweit deren steuerbares Vermögen 300 000
Franken nicht übersteigt:
– 4500 Franken bis zu einem Nettoeinkommen von 20 000

Franken,
– 4000 Franken bei einem Nettoeinkommen von 20 001 bis

25 000 Franken,
– 3500 Franken bei einem Nettoeinkommen von 25 001 bis

35 000 Franken;
gemeinsam steuerpflichtige Ehegatten können diesen Abzug
nur einmal beanspruchen.

Art. 34
1 Die Einkommenssteuer beträgt (Grundtarif):
bis 8 000 Franken Einkommen ––.–– Franken
und für je weitere 100 Franken 6.–– Franken
für 12 500 Franken Einkommen 270.–– Franken
und für je weitere 100 Franken 10.–– Franken
für 20 000 Franken Einkommen 1 020.–– Franken
und für je weitere 100 Franken 13.60 Franken
für 25 000 Franken Einkommen 1 700.–– Franken
und für je weitere 100 Franken 14.–– Franken
für 50 000 Franken Einkommen 5 200.–– Franken
und für je weitere 100 Franken 18.50 Franken
für 100 000 Franken Einkommen 14 450.–– Franken

V. Steuer-
berechnung
1. Steuertarife

IV. Sozial-
abzüge
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und für je weitere 100 Franken 19.–– Franken
für 150 000 Franken Einkommen 23 950.–– Franken
und für je weitere 100 Franken 20.–– Franken
für 250 000 Franken Einkommen 43 950.–– Franken
und für je weitere 100 Franken 21.–– Franken
für 427 500 Franken Einkommen 81 225.–– Franken
für höhere Einkommen beträgt der Satz einheitlich 19 Prozent.
2 Für Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter
Ehe leben, sowie für verwitwete, gerichtlich oder tatsächlich
getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die
allein mit Kindern im Sinne von Artikel 33 dieses Gesetzes zu-
sammenleben, beträgt die Einkommenssteuer (Verheirateten-
tarif):
bis 13 000 Franken Einkommen ––.–– Franken
und für je weitere 100 Franken 6.–– Franken
für 16 000 Franken Einkommen 180.–– Franken
und für je weitere 100 Franken 8.–– Franken
für 20 000 Franken Einkommen 500.–– Franken
und für je weitere 100 Franken 10.50 Franken
für 50 000 Franken Einkommen 3 650.–– Franken
und für je weitere 100 Franken 16.75 Franken
für 100 000 Franken Einkommen 12 025.–– Franken
und für je weitere 100 Franken 18.50 Franken
für 200 000 Franken Einkommen 30 525.–– Franken
und für je weitere 100 Franken 20.75 Franken
für 400 000 Franken Einkommen 72 025.–– Franken
und für je weitere 100 Franken 21.50 Franken
für 559 000 Franken Einkommen 106 210.–– Franken
für höhere Einkommen beträgt der Satz einheitlich 19 Prozent.

Art. 111 Abs. 5
5 Liegt die massgebende Handänderung mehr als 30 Jahre
zurück, kann der Steuerpflichtige den Verkehrswert des Grund-
stücks vor 30 Jahren in Anrechnung bringen.

Art. 120 Abs. 2 (neu)
2 Verzichten Kinder zugunsten des überlebenden Elternteils auf
ihren Erbanteil am Nachlass des verstorbenen Elternteils, so
bleibt diese Zuwendung ebenfalls steuerfrei. Der Verzicht ist
spätestens mit dem amtlichen Inventar zu erklären.
Abs. 2 bisher wird zu Abs. 3.

Art. 187 Abs. 3
3 Der Regierungsrat bestimmt, inwieweit auf Steuern und Zin-
sen zugunsten wie zuungunsten des Steuerpflichtigen wegen
Geringfügigkeit verzichtet werden kann.

Art. 251 Abs. 2 (neu)

Bisheriger Text wird zu Abs. 1.
2 Er (der Landrat) regelt insbesondere die Kosten des Verwal-
tungsverfahrens sowie für Strafbescheide und legt deren Rah-
men fest.

II.
Diese Aenderung tritt auf den 1. Januar 2002 in Kraft.


